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Verordnung über die individuellen Erkennungsmerkmale und Sicherheitsvor­ 
richtungen auf der Verpackung von Humanarzneimitteln: 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) eröffnet bei den Kantonen, dem 
Fürstentum Liechtenstein, den politischen Parteien, den gesamtschweizerischen 
Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Berggebiete, den gesamtschweizeri­ 
schen Dachverbänden der Wirtschaft und den interessierten Kreisen das Vernehm­ 
lassungsverfahren zum Entwurf einer neuen Verordnung über die individuellen Er­ 
kennungsmerkmale und Sicherheitsvorrichtungen auf der Verpackung von Hu­ 
manarzneimitteln. 

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis am 5. Februar 2020. 

Am 29. September 2017 verabschiedete das Parlament Artikel 17a des Heilmittelge­ 
setzes (HMG) im Rahmen des Bundesbeschlusses über die Genehmigung und Um­ 
setzung der Medicrime-Konvention, des ersten internationalen Übereinkommens, das 
die Unterbindung des illegalen Heilmittelhandels zum Ziel hat. 

Artikel 17a HMG soll der Einschleusung von Arzneimittelfälschungen in die legale 
Vertriebskette vorbeugen, indem er die Möglichkeit vorsieht, Sicherheitsvorrichtun­ 
gen auf Arzneimittelverpackungen anzubringen. Der vorliegende Verordnungsent­ 
wurf konkretisiert diese Bestimmung. 

Die Vernehmlassungsunterlagen (Verordnungsentwurf, erläuternder Bericht und Ad­ 
ressatenliste) können bezogen werden über die Internetadresse: 
https://www. ad min. ch/ch/d/gg/pc/pendent. htm 1. 



Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wirersuchen Sie daher, Ihre Stellung­
nahme unter Verwendung des bereitgestellten Wordformulars elektronisch innert der 
Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu senden (bitte geben Sie auf 
dem Formular eine Kontaktperson an):

hmr@baq.admin.ch
qever@baq.admin.ch

Bei Rückfragen und für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an;

- Giovanna Giacalone (Tel. +41 58 480 40 99, 
qiovanna.qiacalone@baq.admin.ch'>

- Amedeo Cianci (Tel. +41 58 462 63 19, amedeo.cianci@baq.admin.ch)

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre wertvolle Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüssen

Alain Berset 
Bundesrat




